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Vorsorge für Eltern und 
Familien
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Referentin
Anja Emmenecker: 

Rechtsanwältin, zert. Mediatorin, zert.
Testamentsvollstreckerin, Berufsbetreuerin,
Mitglied im VorsorgeAnwalt e.V.
Schwerpunkt Vorsorge und soziale Sicherung:
Familien- und Erbrecht * Sozialrecht * Immobilien
Die Spezialistin für Familien mit besonderen
Herausforderungen

www.kanzlei-emmenecker.de

Standorte: Schwörstadt und Rheinfelden
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VorsorgeAnwalt e.V. ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Rechtsanwälten für
Vorsorgerecht. Ziel unseres Berufsverbands ist es, für mehr Rechtssicherheit im Alter und bei
Krankheit zu sorgen. Die Anwälte, die bei VorsorgeAnwalt e.V. Mitglied sind, bieten
Menschen bei Fragen zur Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung eine zuverlässige
Rechtsberatung und kompetenten Rechtsbeistand. Dies gilt für die ganz „normale“
Gestaltung einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, für die Übernahme einer
Bevollmächtigung sowie für die Lösung von Konflikten, z.B. im Rahmen einer
Vorsorgemediation.
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Der Vorsorgefall: 
Es kann jeden treffen!

Tod durch Unfall, Krankheit, Alter

andauernde Handlungsunfähig-
keit durch Verletzungen, Koma, 

Schlaganfall, Demenz usw.  
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https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/kreis-waldshut/stuehlinger-ehepaar-kommt-bei-motorradunfall-ums-leben-trauer-auch-bei-drk-und-
feuerwehr-gross;art372586,11587497#
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Laut Darstellung der Polizei stieß das Paar, das gemeinsam auf einem Motorrad auf der Landesstraße 107 
in der Ortenau bei Mühlenbach unterwegs war, am Sonntag gegen Mittag frontal mit einem Auto 
zusammen. Demnach hatte das Auto in einer lang gezogenen Kurve überholt und war mit dem Motorrad 
kollidiert. Der 33-jährige Biker und seine 32 Jahre alte Mitfahrerin starben laut Polizei am Unfallort. 
Das junge Paar war in Stühlingen wohnhaft, wo sie Mitglieder in der Feuerwehr und beim DRK waren. Sie 
hinterlassen zwei Söhne im Alter von 8 und 9 Jahren.



Markgräfler Tagblatt 19.02.2025:
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Großschadensereignis 08.11.2025 in Weil a.R.:
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Schneeeinbruch 24.11.2024:

K6353 Schopfheim Richtung Dossenbach Villingen-Schwenningen
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https://www.zdf.de/video/reportagen/37-grad-leben-102/aus-
dem-leben-gerissen-100
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Übersicht zu den 
Gestaltungselementen für Eltern 

und Familien 
1. Vorsorgevollmacht
2. Betreuungsverfügung
3. Patientenverfügung
4. Verfügung von Todes wegen (insb. 

Testament)
5. Sorgerechtsverfügung
6. Soziale Hilfeleistungen
7. Wichtige Hinweise
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1. Vorsorgevollmacht 
(nicht nur aber auch für 

Verheiratete)
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Generalvollmacht in Form einer Vorsorgevollmacht      
(§ 1820 BGB)

• Regelt Vertretung an selbstbestimmte Bevollmächtigte 
und verhindert so weit wie möglich gesetzliche 
Betreuung und Abhängigkeit von Behörden

• Wichtige Voraussetzung: Geschäftsfähigkeit; ist 
Vorsorgefall bereits eingetreten, nicht mehr heilbar! 

• Ehegattennotvertretungsrecht nach § 1358 BGB bietet 
keinen ausreichenden Schutz!
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• Generalvollmacht oder Vollmacht für selektive Bereiche, 
z.B. Gesundheit/ Pflegebedürftigkeit/ 
Wohnungsangelegenheiten/ Vermögenssorge/ 
Untervollmachten/ Befreiung  § 181 BGB/ Bankvollmacht

• Mehrere Bevollmächtigte? Ersatzregelung! Altersgefälle!

• Transmortale Geltung/ Nachlassvollmacht flankierend 
zur Testamentsvollstreckung

• Formvorschriften beachten: privatschriftlich oder 
notarielle Beurkundung (v.a. Immobilie!)
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• Registrierung Zentrales Vorsorgeregister

• Verwahrung Originalurkunde

• Formulare z.B. BMJ, Vorsorgemappen
oder individuelle Regelungen z.B. über 
VorsorgeAnwalt e.V.

• Empfehlung: Innenverhältnisvertrag z.B. 
Haftungsregelung, Auslagen/ Vergütung
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WICHTIG: 
Auswahl des oder der Bevollmächtigten

Eine Vollmacht ist Vertrauenssache!

Bei Zweifeln an der Person eine
Kontrollbevollmächtigung einrichten oder 
jemand anderen wählen
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Ohne Vorsorgevollmacht besteht 
keine Handlungsfähigkeit!

Angehörige erhalten keine Auskunft 
und fremde Personen bestimmen 

über Ihr Leben! 

Das Gericht muss gesetzlichen 
Betreuer bestellen. 
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2. Betreuungsverfügung
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Betreuungsverfügung (§ 1816 BGB)

• In ihr werden u.a. für den Fall der Anordnung 
einer gesetzlichen Betreuung Vorschläge zur 
Person des amtlichen Betreuers gemacht

• Betreuung wird vom Gericht geprüft, angeordnet 
und überwacht

• Vorstellungen und Wünsche zur Führung der 
Betreuung können/ sollen in der BV niedergelegt 
werden 
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Nachteile:

• Auch mit einer Betreuungsverfügung kann man 
nicht sicher wissen, wer Betreuer werden wird

• Betreuungsverfahren verursachen hohen 
Aufwand und Genehmigungen dauern lange 

• Betreuer werden schlecht bezahlt und haben 
dadurch wenig Zeit

• Betreuung endet mit Tod

26



3. Patientenverfügung
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Patientenverfügung (§ 1827 BGB)

• Willensäußerung zu künftigen ärztlichen 
Maßnahmen und/ oder 
Behandlungsabbruch („Arztgespräch der 
Zukunft“)

• Schriftform (NICHT Beurkundung)
• Volljährigkeit
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• Bindende Handlungsanweisung an Arzt, 
Gericht, Bevollmächtigten oder Betreuer 

• Amtliche Registrierung ist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung

• PV gilt in BRD zeitlich unbegrenzt
• PV-Errichtung ist nicht zwingend (z.B. 

Verpflichtung in Heimverträgen ist 
unwirksam)  
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• Reichweite: 
- grundsätzlich keine Beschränkung, gilt 
in allen Stadien der Krankheit
- Sterbevorgang
- Krankheit Endstadium
- weit fortgeschrittene Demenz
- Wachkoma

• ACHTUNG BGH: Einwilligung oder 
Nichteinwilligung in konkrete Maßnahme 
erforderlich (Beatmung, Wiederbelebung, 
Magensonde etc.)
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• Was passiert ohne Patientenverfügung?
der „mutmaßliche Wille“ entscheidet
 Aber was ist das?

• Eine Patientenverfügung braucht immer 
eine Vorsorgevollmacht zur 
Bevollmächtigung der Vertrauensperson  
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4. Verfügung von Todes 
wegen (Testament oder  

Erbvertrag)
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• Was passiert ohne Verfügung von Todes 
wegen?:

 Gesetzliche Erbfolge
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ACHTUNG: 
Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
ohne Ehe gibt es kein gesetzliches Erbrecht. 
Eine letztwillige Verfügung durch Testament 
oder Erbvertrag ist somit unabdingbar, sonst 
geht der Partner leer aus.

Erbschaftssteuerfreibetrag liegt aber nur bei 
20.000 EUR!
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• Auch Minderjährige und sogar gezeugte, noch 
ungeborene Kinder, können erben  

• Einschränkungen des minderjährigen Erben durch 
beschränkte Geschäftsfähigkeit oder 
Geschäftsunfähigkeit; Vermögensverwaltung fällt den 
Sorgeberechtigten oder einem Vormund zu

• Für nachteilige Rechtsgeschäfte oder solche mit 
weitreichenden Folgen wird Zustimmung eines 
Ergänzungspflegers und/oder des Familiengerichts 
benötigt  besonderes Problem: Immobilien!
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• Empfehlung: Errichtung einer Verfügung von 
Todes wegen, z.B.

- Testament mit gegenseitiger Erbeinsetzung der 
Eltern  verhindert Erbengemeinschaft; 
Pflichtteilsverjährung bis 21. LJ gehemmt

- Anordnung Testamentsvollstreckung zur 
Verwaltung (Schutz des Kindes) 

- Vormundbestimmung (z.B. bei Geschiedenen 
oder für Todesfall beider Eltern)
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5. Sorgerechtsverfügung
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- Durch Sorgerechtsverfügung kann der Sorgeberechtigte regeln, von wem für den Fall 
des eigenen Ablebens das Kind betreut werden soll

- Form: wie Testament handschriftlich vom Sorgeberechtigten zu verfassen und mit 
Vor- und Zunamen zu unterschreiben

- bei gemeinsamer elterlicher Sorge: verstirbt ein Elternteil, geht nach § 1680 BGB die 
Alleinsorge auf den anderen Elternteil über   

- Versterben beide Elternteile oder ein Elternteil mit alleinigem Sorgerecht: das 
Familiengericht hat einen Vormund zu bestellen und prüft auf Geeignetheit für das 
Wohl des Kindes (Amtsermittlungsgrundsatz)  

- Mit Hilfe der Sorgerechtsverfügung besteht die Möglichkeit, einen Vormund für das 
minderjährige Kind zu benennen sowie Wünsche über die Art Erziehung niederzulegen 

- Eine Sorgerechtsvollmacht regelt den Fall, dass ein sorgeberechtigter Elternteil aus 
anderen Gründen (Auslandsaufenthalt, Streitigkeiten bei Trennung usw.) an der 
Ausübung des Sorgerechts verhindert ist. Auch Teilbereiche möglich.  
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6. Soziale 
Hilfeleistungen
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Welche Sozialleistungen kommen hier in Betracht? z.B.

• Krankengeld/ Verletztengeld 
• Arbeitslosengeld von Agentur für Arbeit
• Erwerbsminderungsrente/ Verletztenrente
• Leistungen der Pflegeversicherung
• Leistungen zur Teilhabe und Rehabilitation nach

SGB IX
• Wohngeld/ Kinderzuschlag
• Grundsicherung/ Bürgergeld/ Sozialhilfe
• Leistungen nach dem SGB XIV als Soziale 

Entschädigung (früher: Opferentschädigung) 
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WICHTIG: 

Zu ergänzender Vorsorge über private 
Versicherungen beraten lassen, z.B.  
• Unfallversicherung
• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Krankenzusatzversicherung
• Pflegezusatzversicherung (insb. für 

Grenzgänger)
• Krankentagegeld
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7. Wichtige Hinweise
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Notfalldose
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Notfallordner

47



ACHTUNG bei Verwendung von Formularen:

„Schließlich wird an verschiedenen Stellen in 
der Broschüre empfohlen, sich bei der 
Abfassung von einer fachkundigen Person 
beraten zu lassen. Denn die Informationen und 
Handreichungen des BMJ verstehen sich 
lediglich als Anregung und 
Formulierungshilfen…..“
(Quelle: 
https://www.bmj.de/DE/themen/vorsorge_betreuungsrecht/patientenverfuegun
g/Anmerkungen_Urteil_BGH.html?nn=18834)
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FAZIT:

Vorsorge dient dem 
Schutz der Angehörigen  

und sich selbst 

SELBSTBESTIMMUNG!
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 Skript

 Broschüren

 www.Vorsorgevollmacht-
Anwalt.de
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Skript auf Homepage 
downloadbar:

https://www.kanzlei-
emmenecker.de/AKTUELLES/T

ermine-Veranstaltungen 
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mail@kanzlei-emmenecker.de
07762/5339198 (Telefon) 

07762/5339199 (Fax)
01522/8929230 (Mobil)

www.kanzlei-emmenecker.de
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